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Bestimmungen üöer den besondern Misstonsfond.
(Revidiert ^880.)

Nachdem der Missionsfond die Summe von 100,000 Fr. erreicht hat, gelten
bezüglich der außerordentlichen Vergabungen folgende Bestimmungen:

H 1. Dem „Missionsfond" werden nur noch solche Gaben und Vermächtnisse
bleibend einverleibt, deren Geber ausdrücklich verlangen, daß nur der jährliche Zins
ihrer Gaben zur Verwendung kommen dürfe.

Z 2. Alle übrigen Gaben und Vermächtnisse werden zur Bestreitung der

außerordentlichen Bedürfnisse und nötigenfalls der laufenden Ausgaben verwendet, wobei
jedoch allfällige besondere Bestimmungen der Geber zu berücksichtigen sind.

s 3. Haben sich einzelne Geber die einstweilige Nutznießung vorbehalten, so

kommen solche Gaben erst nach dem Wegfall der Nutznießung zur Verwendung.
Z 4. Der verfügbare jährliche Zins des Missionsfonds kann ebenfalls für die

außerordentlichen oder laufenden Bedürfnisse verwendet werden.

Westimmungen bezüglich des Jastrzeitenfonds.

1. Um Stiftungen von Jahrzeiten im Bereiche der inländischen Mission zu
fördern und zu sichern, besteht ein spezieller Fond unter dem Namen „Jahrzeitenfond
der Inländischen Mission".

2. Dieser Fond wird gebildet durch solche Stiftungen, welche zur Abhaltung
von Jahrzeiten in einer römisch-katholischen Kirche des schweizerischen Diasporagebietes

gemacht und der Inländischen Mission übergeben werden.
3. Die Sektion für inländische Mission sorgt dafür, daß das gestiftete Jahrzeit

jedes Jahr in der vom Stifter oder von der Fondverwaltung bestimmten Kirche
und in der vom Stifter festgesetzten Weise und Intention gehalten und daß der

betreffenden Kirche dafür das Erträgnis der Stiftung regelmäßig und pünktlich
abgeliefert werde.

Der Zinsfuß für die abzuliefernden Erträgnisse ist auf 3'/,°/» festgesetzt.

Allfällig höhere Verzinsung dient zur Bestreitung der Verwaltungs- und Expeditionsauslagen.

4. Sollte die betreffende Kirche im Laufe der Zeit dem römisch-katholischen

Kultus entzogen werden, so hat die Sektion für inländische Mission die Stiftung
einer andern Kirche im Bereich der inländischen Mission zuzuweisen, welche mit dem

Papst und Bischof der römisch-katholischen Kirche in kanonischer Verbindung steht.

Wofern, wie es vorkommt, Jahrzeitstiftungen gemacht werden, welche die

Messeverpflichtung nur auf begrenzten Zeittermin auferlegen, so fällt in der Regel
das Kapital am Terminabschluß der inländischen Missionskasse zu, es wäre denn,

daß die Stiftung ausdrücklich die AusHingabe des Fondes an die resp. Diasporakirche

verlangte.



Zur Zirkulation.
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